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Weitere Informationen erwünscht?
089 / 36 00 09-17, hans-peter.mayer@bay-gemeindetag.de 

VERFAHREN
Es wird ein einheitliches Verfahren für 
alle Grundstücke geben. Das bisherige 
zweistufige Verfahren aus Finanzverwal-
tung und Kommune bleibt bestehen.  
Für den 1. Januar 2022 ist eine Haupt-
feststellung vorgesehen. Für die Grund-
steuer B wird in Zukunft keine weitere 
Hauptfeststellung vorgenommen.  
Anders bei der Grundsteuer A, hier  
gelten die gleichen Regelungen wie beim 
Bund mit Hauptfeststellungen alle sieben  
Jahre. In Bayern wird es rund 6 Millionen 
Fälle geben, die zu bearbeiten sind. Erste 
Schätzungen gehen in der Anfangsphase  
von einem Stellenmehrbedarf im hohen 
dreiistelligen Bereich aus, der aber deut-
lich geringer ausfällt als beim Bundes-
modell. 

OFFENE FRAGEN 
Erfolgt die Übernahme der Grundsteuer 
C in bayerisches Recht? Hier gibt es  
innerhalb der Koalition noch keine Eini-
gung. Während die Spitzenverbände  
darauf bestehen, dass die Grundsteuer C 
übernommen wird, steht der Finanzmi-
nister dem Vorschlag positiv gegenüber, 
während der Koalitionspartner hier noch 
Bedenken hat, die im Zuge der Abstim-
mung innerhalb der Staatsregierung noch 
zu lösen sind. Weiteres Thema ist die 
Zonierung von Hebesätzen. Dies könn-
te sich der Finanzminister vorstellen. Die 
kommunalen Spitzenverbände in Bayern 
lehnen jedoch verbandsübergreifend eine 
Zonierung der Hebesätze ab. Beim The-
ma der Windenergie-Anlagen orientiert 
sich Bayern am Vorgehen des Bundes 
und stellt die Überlegungen zurück. 

WIE WIRD ES WEITERGEHEN?
Nach der Kommunalwahl, die in Bayern  
am 15. März 2020 stattgefunden hat, ist 
geplant, dass bis spätestens Ende Mai 
2020 eine Befassung im Ministerrat er-
folgt. Bis dahin sind die noch offenen 
Fragen innerhalb der Staatsregierung zu 
klären. Anschließend wird das Gesetz-
gebungsverfahren eingeleitet und es wird 
die Anhörung der kommunalen Spitzen-
verbände stattfinden. Erst nach Befas-
sung des Ministerrats wird ein konkreter 
Entwurf vorliegen, der dann in den  
Verbandsgremien auch abschließend  
diskutiert werden kann. Ziel ist, dass das 
Gesetzgebungsverfahren bis zum Jahres-
ende 2020 abgeschlossen ist, um dann 
die Vorbereitungsarbeiten für die Haupt-
feststellung durchführen zu können. Die 
Hauptfeststellung einschl. des Erlasses 
der Grundsteuermessbescheide soll bis 
Ende des Jahres 2023 abgeschlossen sein. 
Im Jahr 2024 wären dann auf gemeindli-
cher Ebene die Festsetzungen der Hebe-
sätze und die Vorbereitung des Erlasses 
der Grundsteuerbescheide vorzunehmen,  
damit zum 01.01.2025 die Grundsteuern 
nach dem neuen System erhoben werden  
kann. 

FAZIT
Auch wenn noch nicht alle Fragen ab-
schließend geklärt sind, gehen wir davon 
aus, dass die bayerische Lösung termin-
gerecht auf den Weg gebracht werden 
wird. Wir halten unverändert an unserer 
Forderung fest, dass die bayerische Re-
gelung verfassungskonform auszugestal-
ten ist. Gleichwohl ist uns bewusst, dass 
nicht nur die Bundesregelung sondern 

auch die bayerische Regelung über 
kurz oder lang vom Bundesverfassungs-
gericht zu behandeln ist. Für die Bundes- 
regelung gibt es erste Gutachten, die 
die Verfassungsmäßigkeit in Frage stel-
len. Wir gehen jedoch davon aus, dass 
der Freistaat Bayern sich seiner Verant-
wortung gegenüber den Städten, Märk-
ten und Gemeinden bewusst ist und alles 
daransetzen wird, eine verfassungskon-
forme Regelung zu erlassen. Die weite-
ren Entwicklungen bleiben abzuwarten. 
Für die bayerischen Kommunen ist und 
bleibt die Grundsteuer eine unverzicht-
bare Einnahme, die unmittelbar durch 
die Kommune selbst gesteuert werden 
kann. 

Wir hoffen, dass die Hebesätze aufgrund 
des neuen Systems nicht flächendeckend 
in Bayern angehoben werden müssen. 
Sollte dies der Fall sein, wird es auch  
erforderlich sein, die Stellschrauben des 
Kommunalen Finanzausgleichs in Bayern 
zu überprüfen, um nicht gewollte Um-
verteilungseffekte zu vermeiden.

Bayerns Feuerwehren rücken tagtäg-
lich zur Gefahrenabwehr aus. Das 

ist eine Binsenweisheit und daher nichts 
Außergewöhnliches. Ungewöhnlich ist 
allerdings, wenn ein bayerisches Verwal-
tungsgericht Feuerwehrtätigkeiten ganz 
genau unter die Lupe nimmt und die  
damit zusammenhängenden einzelnen 
Maßnahmen von Feuerwehrdienstleis-
tenden in gerechtfertigte (Pflichtaufgabe)  
und nicht gerechtfertigte (überflüssige 
oder in andere Zuständigkeiten fallende) 
Maßnahmen zerteilt. Dann löst ein Ge-
richt Unsicherheit unter Gemeinden und 
Feuerwehren aus.

So geschehen durch die 30. Kammer  
des Verwaltungsgerichts München, die  
in einem Urteil vom 11. April 2019  
(Az: M 30 K 17.2105) anlässlich der Ab-
rechnung von Feuerwehrtätigkeiten im 
Zusammenhang mit einem Verkehrs-
unfall exakt danach unterschied, ob die 
Einsatzkräfte verkehrsabsichernd oder 
verkehrsregelnd tätig geworden sind. 
Das Gericht stellte fest: „Das Absichern 
der Unfallstelle ist durchaus im Rahmen 
der pflichtgemäßen Aufgaben der Feu-
erwehr bei einem Feuerwehreinsatz zu 
verorten, vgl. auch Art. 4 Abs. 2 Satz 2 
BayFwG. Dies dient der unmittelbaren 
Gefahrenabwehr an der Unfallstelle  
und dem Schutz der eingesetzten Feu-
erwehrkräfte während ihres Einsatzes an 
der Unfallstelle.“ Das leuchtet jedem  
unbefangenen Betrachter sofort ein. 
Nicht ganz nachvollziehbar ist jedoch  
die weitere Aussage des Gerichts:  
„Soweit die eingesetzten Feuerwehrkräfte  
einer verkehrsregelnden Tätigkeit statt 

bloßer Absicherung der Unfallstelle  
nachgegangen sind, stellt dies keine 
Pflichtaufgabe der Feuerwehr dar und 
wäre insofern nach Art. 28 BayFwG an 
sich nicht abrechnungsfähig.“

Unfallstelle absichern ja, nachfließenden  
Verkehr von der Unfallstelle fernhalten 
und auf andere Straßen umleiten nein? 
Entspricht diese Sichtweise der Lebens-
wirklichkeit? Sollen Feuerwehrleute vor 
Ort im Stau stehenden und dementspre-
chend genervten Autofahrern tatsächlich 
erläutern (müssen), dass sie warten  
müssen, bis die Verkehrspolizei oder 
die zuständige Verkehrsbehörde kommt 
und den Verkehr regelt? Die Entschei-
dung hat bayernweit für Unverständnis 
gesorgt. In den Reihen der Feuerwehr-
dienstleistenden wurde heftig diskutiert, 
„was man denn noch machen dürfe“ und 
ob die Rechtsprechung nun auf dem 
Wege sei, „das Ehrenamt dadurch zu  
beschädigen, dass Einsatzkräfte selbst in 
Stresssituationen genau überlegen müss-
ten, was erlaubt sei oder nicht“.

Glücklicherweise kam ein gutes halbes  
Jahr später der 4. Senat des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs den Feuerwehren  
und ihren Gemeinden zu Hilfe. In einer 
Entscheidung vom 21. November 2019 
(Az: 4 B 19.649) gestand er den Einsatz- 
kräften einen größeren Entscheidungs- 
und Handlungsspielraum zu als das VG 
München. Auch dieser Entscheidung lag 
ein Verkehrsunfall und die damit zusam-
menhängenden Maßnahmen einer Frei-
willigen Feuerwehr zugrunde. Die Un-
fallstelle musste von der Feuerwehr 

mehrere Stunden lang gesperrt und der 
Verkehr großräumig umgeleitet werden. 
Nach Beendigung eines Notarzteinsatzes 
konnte der betroffene Straßenabschnitt 
erst geräumt und für den Verkehr frei-
gegeben werden, nachdem ein mit der 
Untersuchung der Unfallursachen be-
auftragter Gutachter die erforderlichen 
Sachverhaltsermittlungen am Einsatzort 
abgeschlossen hatte. Die Straßensper-
rung sah der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof als im öffentlichen Interesse, 
weil sich andernfalls der Unfallhergang 
nicht oder nur unter erheblicher Gefähr-
dung des Gutachters hätte ermitteln las-
sen. Das Gericht erachtete es als tech-
nische Hilfe im Sinne des Art. 1 Abs. 1 
BayFwG, den Verkehr nicht nur vom  
unmittelbaren Unfallort fernzuhalten, 
sondern ihn bereits auf den Zufahrtsstra-
ßen großräumig umzuleiten. Die Pflicht-
aufgabe einer Feuerwehr, eine Scha-
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Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich 
so zu verhalten, dass kein ande-

rer geschädigt, gefährdet oder, mehr als 
nach den Umständen unvermeidbar, be-
hindert oder belästigt wird – so steht 
es in § 1 Abs. 2 StVO. Leider sieht die 
Wirklichkeit anders aus. Von zunehmend 
aggressivem Verhalten und Rowdy-
tum der Autofahrer sowie der „Tatwaffe“ 
Auto ist die Rede. Entsprechende Miss-
stände hat Ende Januar 2020 auch der 
Deutsche Verkehrsgerichtstag in Goslar 
festgestellt. Die Polizei ist nicht in der 
Lage die Auswüchse „einzubremsen“. 

ZUSTÄNDIGKEIT  
DER GEMEINDEN
Die chronische Überlastung der Poli-
zei durch andere Aufgaben war bereits 
vor Jahrzehnten der Grund, neue Wege 
zu beschreiten, um die innerörtliche Ver-
kehrssicherheit zu gewährleisten. In den 
80er Jahren des 20. Jahrhunderts star-
teten bundesweit verschiedene Modell-
versuche, in denen Gemeinden den in-
nerörtlichen Straßenverkehr neben der 
Polizei überwachten. Bei der Verkehrs-
überwachung handelt es sich ja grund-
sätzlich um eine Aufgabe der staatlichen 
Polizei, die das im Rechtsstaatsprinzip  
verankerte Gewaltmonopol ausübt. Seit 
dem 1. Juni 2001 hat aber jede bayerische  
Gemeinde die Befugnis, die Verkehrs-
überwachung durchzuführen, wenn sie 
die Aufnahme der Verkehrsüberwachung 
amtlich bekannt macht (vgl. § 88 Abs. 4 
ZustVO) und die zuständige Regierung 
auf dem Dienstweg davon in Kenntnis  
setzt (vgl. Nr. 1.16 der Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums des 

Innern – IMBek – vom 12. Mai 2006, 
AllMBl. 2006, S. 161). Die Gemeinden 
können Verkehrsordnungswidrigkei-
ten im ruhenden und fließenden Verkehr 
nach § 24 StVG ahnden. Sie handeln  
insoweit im übertragenen Wirkungskreis 
(Art. 8 Abs. 1, 58 Abs. 1 GO). Eine Ver-
pflichtung zur Verkehrsüberwachung  
besteht nicht. Es ist möglich, sich auf 
eine Tätigkeit (ruhender Verkehr oder 
Geschwindigkeitsüberwachung) zu  
beschränken.

Derzeit beteiligen sich 818 Gemeinden 
in Bayern (40%) an der Verkehrsüber-
wachung. 561 überwachen den ruhenden 
Verkehr, 685 messen die Geschwindigkeit 
und 622 sind als Ahndungsbehörden  
tätig. Die Verfolgung rein fiskalischer  
Interessen ist unzulässig und die Über-
wachung ist tatsächlich oft ein Verlust-
geschäft (vgl. Süddeutsche Zeitung v. 
25.11.2019). Aber, entscheidend ist: wo 
geblitzt wird, wird langsamer gefahren  
und damit das Ziel der größeren Ver-
kehrssicherheit erreicht.

EINSATZ PRIVATER ZULÄSSIG?
Ein Beschluss des OLG Frankfurt vom  
6.11.2019, Az 2 SS-OWi 942/19 hat kürz-
lich in den Medien bundesweit für Auf-
merksamkeit gesorgt. Es ging um eine 
Geschwindigkeitsmessung, bei der eine 
Privatfirma mit ihrem Messgerät zum 
Einsatz gekommen war. Das Gericht 
hatte sich mit der Frage zu befassen, ob  
die Gemeinde, die sich eines privaten  
Dienstleisters bedient, gesetzwidrig han-
delt. Das OLG Frankfurt hat hierzu fest-
gestellt, dass die Überwachung 

des fließenden Verkehrs Kernaufgabe  
des Staates sei, somit ausschließlich  
Hoheitsträgern vorbehalten. Fast gleich-
zeitig – aber von der Öffentlichkeit un-
bemerkt – hatte sich auch das Bayerische 
Oberste Landesgericht (BayObLG) mit 
einer solchen Fragestellung zu befassen 
(Beschl. v. 29. 10. 2019, Az. 202 ObO-
Wi 1600/19). Das Gericht kam dabei zum 
Ergebnis, dass sich eine Gemeinde in  
bestimmten Grenzen der (technischen) 
Hilfe eines privaten Dienstleisters bedie-
nen darf. Die rechtlichen Anforderungen 
bei der Beteiligung Privater bei der Ver-
kehrsüberwachung können den folgen-
den Ausführungen entnommen werden: 

Die Heranziehung privater Dienstleis-
ter zur eigenständigen Feststellung und 
Verfolgung von Geschwindigkeitsver-
stößen ist unzulässig (vgl. hierzu bereits 
grundlegend IMBek vom 12. Mai 2006 

densstelle zur Abwehr einer unmittelbar 
drohenden Gefahr abzusichern (vgl. Art. 
4 Abs. 2 Satz 2 BayFwG) umfasse bei Be-
darf auch eine gezielte Umlenkung und 
Umleitung von Verkehrsströmen. Deut-
lich wurde der VGH im Hinblick auf die 
o. g. Entscheidung: „Die Annahme, sol-
che verkehrsregelnden Tätigkeiten ge-
hörten bereits ihrer Art nach nicht mehr 
zu den Pflichtaufgaben der Feuerwehr 
und seien daher … schon vom Grundsatz 
her nicht nach Art. 28 BayFwG abrech-
nungsfähig (so VG München, Urteil vom 
11.04.2019 …), findet im geltenden Recht 
keine Grundlage. Der in der Verpflich-
tung zur Absicherung des Unfallorts  
liegende gesetzliche Handlungsauftrag 
unterliegt keinen räumlichen oder sach- 
lichen Einschränkungen. Er umfasst  
daher jede rechtlich zulässige Maßnahme, 
 die aus Sicht der Feuerwehr zu einer 
nachhaltigen Gefahrenabwehr geeignet 
und erforderlich ist und mit den im je-
weiligen Einsatz verfügbaren Sach- und 
Personalmitteln durchgeführt werden 
kann.“

Damit ist von Bayerns höchstem Verwal-
tungsgericht eindeutig festgestellt: Der 
Einsatzleiter der Feuerwehr entscheidet 
vor Ort nach bestem Wissen und Gewis-
sen und aufgrund seiner Fachkenntnis, 
welche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
ergriffen werden, um den Einsatz so ziel-
führend wie möglich abzuschließen. Er 
und seine Untergebenen brauchen sich 
nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, 
ob sie im Rahmen der Gefahrenabwehr 
diese oder jene Maßnahme ergreifen 
dürfen oder nicht.

Verkehrslenkende Maßnahmen, wie Um-
leitungen, stützen sich bekanntlich auf 
die spezielle Vorschrift des Art. 7a Satz 
des Gesetzes über die Zuständigkei-
ten im Verkehrswesen (ZustGVerk). Die-
se Vorschrift soll nach dem Willen des 
bayerischen Gesetzgebers der Feuer-
wehr vorläufige verkehrsrechtliche Maß-
nahmen zur Sicherung und Lenkung des 
Verkehrs ermöglichen.

Ob diese gesetzliche Grundlage mit den 
bundesrechtlichen Vorgaben der Stra-
ßenverkehrsordnung vereinbar ist, wird 
unter den Juristen heftig diskutiert. Es 
geht dabei im Wesentlichen um die  
Frage, ob straßenverkehrsrechtliche  
Anordnungen nur die klassische „Polizei“  
im institutionellen Sinne ausüben darf – 
oder – daneben – noch eine andere  
Sicherheitsbehörde wie die Feuerwehr. 
Diesen akademischen Streit lies der 
VGH aber - dankenswerterweise – „links 
liegen“ indem er praxisgerecht feststell-
te: „Die in Art. 7a ZustGVerk … genann-
ten Führungsdienstgrade der Feuerwehr 
und die von ihnen im Einzelfall beauf-
tragten Mannschaftsdienstgrade und 
Helfer mussten zum Einsatzzeitpunkt 
mangels einer verfassungsgerichtlichen 
Nichtigkeitsfeststellung (Art. 100 Abs. 1 
GG, § 31 Abs. 1 u. 2 BVerfGG) von der 
Rechtswirksamkeit dieser Befugnisnorm 
ausgehen.“ Will heißen: Solange diese 
Vorschrift nicht für nichtig erklärt wird, 
kann sie in der täglichen Praxis angewen-
det werden.

Was bedeutet das Ganze nun für die Ab-
rechnungsfähigkeit solcher Einsätze? Der 

VGH ist auch hier zugunsten der Ge-
meinden und Städte klar und eindeu-
tig: „Die Ersatzpflicht nach Art. 28 Abs. 1 
Satz 1 BayFwG umfasst - unabhängig  
von der rechtlichen Qualifizierung der 
getroffenen Einzelmaßnahmen - alle 
durch „Ausrücken, Einsatz und Sicher-
heitswachen gemeindlicher Feuerwehren 
(Art. 4 Abs. 1 u. 2)“ entstandenen not-
wendigen Aufwendungen. Wird wie hier 
nach einem Verkehrsunfall die Schadens-
telle nach Art. 4 Abs. 2 Satz 2 BayFwG 
abgesichert, so handelt die Feuerwehr 
im Rahmen ihrer gesetzlichen Pflicht-
aufgabe; sie kann daher auch Kostener-
satz nach den für Einsätze allgemein gel-
tenden Grundsätzen verlangen.“ Und: 
„Dass für die gleichen Maßnahmen, wä-
ren sie von der Polizei als staatlicher Be-
hörde angeordnet worden, mangels ge-
setzlicher Grundlage (vgl. Art. 93 PAG, 
§ 1 PolKV) keine Kosten hätten erhoben 
werden können, steht dem nicht entge-
gen. Die als kommunale Einrichtungen 
betriebenen gemeindlichen Feuerwehren 
(Art. 4 Abs. 1 Satz 2 BayFwG) unterliegen 
 einem speziellen Kostenregime, das eine 
weitergehende Inanspruchnahme des 
Verursachers erlaubt als das allgemeine  
Polizeirecht.“ Damit ist klargestellt, dass 
die Gemeinden auch für verkehrslenkende  
Maßnahmen Kostenersatz verlangen 
dürfen.

Dem 4. Senat des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs sei an dieser Stelle für 
seine klaren und eindeutigen feuerwehr- 
und gemeindefreundlichen Ausführun-
gen gedankt.

KOMMUNALE  
VERKEHRSÜBERWACHUNG – ADE?

Text  Cornelia Hesse, Bayerischer Gemeindetag
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